







21.01.2002

Änderungsantrag

der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

zum

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz)

· Drucksache 14/7024 –

1. § 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Bis zum Jahr 2005 soll im Vergleich zum Basisjahr 1998 durch die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung eine Minderung der jährlichen Kohlendioxid-Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland in einer Größenordnung von 10 Millionen Tonnen und bis zum Jahr 2010 von insgesamt bis zu 23 Millionen Tonnen, mindestens aber 20 Millionen Tonnen, erzielt werden.

(2) Zweck des Gesetzes ist es, zu dem in Absatz 1 genannten Ziel einen Beitrag zu leisten durch den befristeten Schutz und die Modernisierung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK-Anlagen) sowie den Ausbau der Stromerzeugung in kleinen KWK-Anlagen und die Markteinführung der Brennstoffzelle im Interesse der Energieeinsparung, des Umweltschutzes und der Erreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung.“

Begründung: 
Die Aufnahme der mengenmäßigen Klimaschutzzielbestimmung in das Gesetz bildet die Grundlage für das begleitende Monitoring und die Zwischenüberprüfung und dient der Erfolgskontrolle des Gesetzes. Sie entspricht der Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der deutschen Wirtschaft zur Minderung der C02-Emissionen und der Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung in Ergänzung zur Klimavereinbarung vom 9. November 2000.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird nach dem Wort „Abfall,“ das Wort „Biomasse,“ eingefügt. 

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: „KWK-Strom, der nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz vergütet wird, fällt nicht in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes.“

Begründung:

a) Biomasse, die nicht in den Anwendungsbereich des Erneuerbare-Energien-Gesetzes fällt, soll vom Einsatz in KWK-Anlagen nicht ausgeschlossen werden. b) Der Ausschluss von Strom nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz bezieht sich auf die tatsächliche Förderung, nicht auf einen ggf. strittigen Förderanspruch. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst „(2) KWK-Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind Dampfturbinen-Anlagen (Gegendruckanlagen, Entnahme- und Anzapfkondensationsanlagen), Gasturbinen-Anlagen (mit Abhitzekessel oder mit Abhitzekessel und Dampfturbinen-Anlage), Verbrennungsmotoren-Anlagen, Stirling-Motoren, Dampfmotoren-Anlagen, ORC (Organic Rankine Cycle)-Anlagen sowie Brennstoffzellen-Anlagen, in denen Strom und Nutzwärme erzeugt werden“.

b) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: „(3) Kleine KWK-Anlagen sind Anlagen nach Absatz 2, mit Ausnahme von Brennstoffzellen-Anlagen, mit einer elektrischen Leistung von bis zu zwei Megawatt. Mehrere unmittelbar miteinander verbundene kleine KWK-Anlagen an einem Standort gelten als eine KWK-Anlage.“

c) Absatz 9 wird wie folgt neu gefasst: „(9) Netzbetreiber sind die Betreiber von Netzen aller Spannungsebenen für die allgemeine Versorgung mit Elektrizität.“

d) Folgender neuer Absatz 10 wird angefügt „(10) Betreiber von KWK-Anlagen im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen, die den Strom in eines der in Absatz 9 genannten Netze einspeisen. Die Betreibereigenschaft ist unabhängig von der Eigentümerstellung des Anlagenbetreibers.“

Begründung: 

a) Die Definition soll technikneutral die möglichen Typen kleiner KWK-Anlagen erfassen.

b) Die Definition ist zu präzisieren, um die elektrische Leistungsgrenze exakt zu bestimmen.

c) Klarstellung der Netzbetreibereigenschaft.

d) Die Zuschläge ebenso wie die Nachweispflichten dieses Gesetzes betreffen den tatsächlichen Betreiber der KWK-Anlage unabhängig von der Eigentümerfrage. Soweit KWK-Anlagen  im Wege eines Fonds- oder Leasingmodells finanziert und/oder als Gemeinschaftskraftwerk betrieben werden, entspricht es dem Zweck des Gesetzes, wenn die darin vorgesehenen Zuschläge ebenso wie entsprechende Nachweispflichten denjenigen treffen, der als Energieversorgungsunternehmen der allgemeinen Versorgung auf Basis der Erzeugungskosten, Mengenabsatz- und Erlösrisiken das wirtschaftliche Risiko der Stromproduktion in der KWK-Anlage trägt.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz (3) wird wie folgt gefasst „(3) Für den aufgenommenen KWK-Strom sind der Preis, den der Betreiber der KWK-Anlage und der Netzbetreiber vereinbaren, und ein Zuschlag zu entrichten. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, gilt der übliche Preis als vereinbart, zuzüglich dem nach den anerkannten Regeln der Technik berechneten Teil der Netznutzungsentgelte, der durch die dezentrale Einspeisung durch diese KWK-Anlage vermieden wird. Weist der Betreiber der KWK-Anlage dem Netzbetreiber einen Dritten nach, der bereit ist, den eingespeisten KWK-Strom zu kaufen, ist der Netzbetreiber verpflichtet, den KWK-Strom vom Betreiber der KWK-Anlage zu dem vom Dritten angebotenen Strompreis abzunehmen. Der Dritte ist verpflichtet, den KWK-Strom zum Preis seines Angebotes an den Betreiber der KWK-Anlage vom Netzbetreiber abzunehmen. Für vor Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossene Verträge zwischen dem Betreiber der KWK-Anlage und einem Dritten gilt Satz 3 entsprechend.“

b) Folgender neuer Absatz 7 wird angefügt: „(7) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Grundlagen und Berechnungsgrundsätze zur Bestimmung des Vergütungsanspruchs für aufgenommenen KWK Strom nach Absatz 2 Satz 1 näher zu bestimmen.“

Begründung: 

a) Beim variablen Preiselement wird für den Fall, dass keine Einigung zustande kommt, der übliche Preis als vereinbart angenommen. Für die Ermittlung des üblichen Preises werden die an den Strombörsen im Geltungsbereich dieses Gesetzes festgestellten Preise herangezogen, wobei die Einspeisungscharakteristik des Stroms zu berücksichtigen ist. Hinzuzurechnen ist der nach den anerkannten Regeln der Technik berechnete Teil der Netznutzungsentgelte, der durch die dezentrale Einspeisung durch diese KWK-Anlage vermieden wird. Als anerkannte Regeln der Technik zur Berechnung der durch dezentrale Einspeisungen von Strom eingesparten Netznutzungsentgelte im Sinne dieses Gesetzes sind die Berechnungsgrundlagen der Anlage 6 der Verbändevereinbarung über Kriterien zur Bestimmung von Netznutzungsentgelten für elektrische Energie und über Prinzipien der Netznutzung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V., der VIK Verbandes der Industriellen Kraftwirtschaft e.V., des Verbandes der Elektrizitätswirtschaft – VDEW – e.V., der Arbeitsgemeinschaft regionaler Energieversorgungs-Unternehmen – ARE – e.V. und des Verbandes kommunaler Unternehmen – VKU – e.V. vom 13. Dezember 2001 anzusehen.
Die Abnahmepflicht des KWK-Stroms erstreckt sich nicht allein auf den Betreiber, sondern auch auf den nachgewiesenen Dritten.

b) Durch die Aufnahme der Verordnungsermächtigung in Absatz 7 wird die Grundlage geschaffen, um einheitliche Grundlagen und Berechnungsmethoden zur Bestimmung des Vergütungsanspruchs für KWK-Strom festzusetzen.
5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1, 1. Halbsatz werden die Wörter "in Betrieb" durch die Wörter "in Dauerbetrieb" ersetzt.

b) Absatz 1 Nr. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: „alten Bestandsanlagen, die modernisiert oder durch eine neue Anlage ersetzt und nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 2005, wieder in Dauerbetrieb genommen worden sind (modernisierte Anlagen).“ Nach Satz 4 werden folgende neue Sätze angefügt: „Soweit modernisierte Anlagen einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen, besteht der Anspruch auf Zuschlag für modernisierte Anlagen nur, wenn bis zum [ ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats im auf die Verkündung folgenden Kalenderjahr] ein Antrag auf Erteilung einer Genehmigung im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 3 der Neunten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bei der dafür zuständigen Behörde gestellt worden ist. Ein Doppel dieses Antrages ist vom Antragsteller dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu übermitteln.“

c) In Absatz 2 Satz 1, 1. Halbsatz werden die Wörter „in Betrieb“ durch die Wörter „in Dauerbetrieb" ersetzt.

d) In Absatz 2 Nr. 1 werden die Wörter „kleinen Blockheizkraftwerken“ ersetzt durch die Wörter „kleinen KWK-Anlagen“.

Begründung: 

Die Änderungen dienen der Klarstellung des Gewollten. 

Die einheitliche Verwendung der Bezeichnung "in Dauerbetrieb" dient der Rechtssicherheit.

Der Ausbau und die Optimierung der Fernwärmeversorgung soll unterstützt werden. Die beiden Stichtage verstärken den Modernisierungsdruck auf die alten Bestandsanlagen und dienen der rascheren Anlagenerneuerung und der frühzeitigen CO2-Minderung.

Die Änderung in Absatz 2 Nr. 1 ist eine Folgeänderung zur Änderung des § 1.

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 werden die Wörter „und Nr. 3 Satz 2 und 3“ ersetzt durch die Wörter „und Nr. 3 Satz 2, 3 und 5.“.

b) In Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 werden die Wörter „Arbeitsgemeinschaft Fernwärme e.V. in Nummer 4 bis 6 des Arbeitsblattes FW 308 „Zertifizierung von KWK-Anlagen – Errechnung des KWK-Stroms” durch die Wörter “Arbeitsgemeinschaft Fernwärme e.V. in Nummer 4 bis 6 des Arbeitsblattes FW 308 Zertifizierung von KWK-Anlagen – Ermittlung des KWK-Stromes (Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 169a vom 8. September 2001) in der jeweils geltenden Fassung” und die Wörter “KWK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung bis einschließlich 100 Kilowatt“ durch die Wörter „kleine KWK-Anlagen“ ersetzt.

Begründung:

a) Redaktionelle Anpassung.

b) Vereinheitlichung der Zertifizierungsmaßstäbe und Bezugsgrößen. Das Arbeitsblatt gilt in der Fassung der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.
7. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: „(3) Betreiber modernisierter Anlagen haben für KWK-Strom ab Aufnahme des Dauerbetriebes als modernisierte Anlage einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags in Höhe von 1,74 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2002, 2003 und 2004, in Höhe von 1,69 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2005 und 2006, in Höhe von 1,64 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2007 und 2008 und in Höhe von 1,59 Cent pro Kilowattstunde in den Jahren 2009 und 2010.“
b) In Absatz 4 werden die Wörter „kleiner Blockheizkraftwerke“ durch die Wörter „kleiner KWK-Anlagen“ ersetzt und folgender neuer Satz angefügt: „Betreiber kleiner KWK-Anlagen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 mit einer elektrischen Leistung bis einschließlich 50 Kilowatt, die bis zum 31. Dezember 2005 in Dauerbetrieb genommen worden sind, haben vorbehaltlich des § 5 Abs. 2 Satz 2 und 3 für KWK-Strom einen Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags in Höhe von 5,11 Cent pro Kilowattstunde für einen Zeitraum von zehn Jahren ab Aufnahme des Dauerbetriebes  der Anlage.“ 

c) In Absatz 5 wird die Angabe „5 Cent“ durch die Angabe „5,11 Cent“ und werden die Wörter „ab Inbetriebnahme der Anlage“ durch die Wörter „ab Aufnahme des Dauerbetriebs der Anlage“ ersetzt.

d) Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst: „(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundestages bedarf, von Absatz 1 bis 5 abweichende Festlegungen zur Höhe und zum Zeitraum der Begünstigung zu treffen, wenn die Entwicklung der Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Betrieb von KWK-Anlagen, insbesondere der Strom- und Brennstoffpreise, dies erfordert.“

Begründung:

a) Die Anpassung der Zuschlagssätze für modernisierte Anlagen trägt dem notwendigen zeitlichen Investitionsvorlauf und der daraus resultierenden kürzeren anlagenspezifischen Begünstigungsdauer Rechnung und stellt sicher, dass die beabsichtigten Modernisierungsanreize in einem ausreichenden Maße gewährt werden.

b) Vereinheitlichung der Begriffe. Befristete Anpassung der Zuschlagssätze für kleine KWK-Anlagen bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung an die Zuschlagssätze von Brennstoffzellen –Anlagen.

c) Korrektur der Umrechnung von DM auf €.
d) Änderungen der wesentlichen Mechanismen des Gesetzes, insbesondere der Festlegungen zu den Zuschlägen, berühren die Substanz des Gesetzes und sind einvernehmlich mit dem Parlament zu regeln.

8. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird Satz 5 wie folgt neu gefasst: „Der Betreiber der KWK-Anlage legt der zuständigen Stelle und dem Netzbetreiber bis zum 31. März eines jeden Jahres eine nach den anerkannten Regeln der Technik erstellte und durch einen Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer testierte Abrechnung der im vorangegangenen Kalenderjahr eingespeisten KWK-Strommenge sowie Angaben zur KWK-Nettostromerzeugung, zur KWK-Nutzwärmeerzeugung sowie zu Brennstoffart und -einsatz vor; als anerkannte Regeln gelten die von der Arbeitsgemeinschaft Fernwärme e.V. in Nummer 4 bis 6 des Arbeitsblattes FW 308 - Zertifizierung von KWK-Anlagen – Ermittlung des KWK-Stromes – in der jeweils geltenden Fassung enthaltenen Grundlagen und Rechenmethoden.“

b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: "(2) Der Betreiber einer kleinen KWK-Anlage, die nicht über Vorrichtungen zur Abwärmeabfuhr verfügt, ist von den Mitteilungspflichten nach Absatz 1 Satz 1 und der Messung der abgegebenen Nutzwärme befreit. Abweichend von Absatz 1 Satz 5 teilt der Betreiber einer kleinen KWK-Anlage  der zuständigen Stelle und dem Netzbetreiber bis zum 31. März eines jeden Jahres die im vorangegangenen Kalenderjahr eingespeiste KWK-Strommenge mit. Der Betreiber einer kleinen KWK-Anlage macht der zuständigen Stelle darüber hinaus bis zum 31. März eines jeden Jahres  Angaben zu Brennstoffart und -einsatz."

c)Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: "(3) Bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit der Mitteilung nach Absatz 1 Satz 1, der Abrechung bzw. den Angaben nach Absatz 1 Satz 5 oder der Mitteilung nach Absatz 2 Satz 2 und 3 kann die zuständige Stelle Maßnahmen zur Überprüfung ergreifen. § 6 Abs. 4 gilt entsprechend."

d) In Absatz 5 werden nach den Wörtern "KWK-Strommenge“ die Wörter „und die Angaben zu Brennstoffart und -einsatz“ eingefügt.

Begründung: 

Die Erfassung der KWK-Strommengen dient der Überprüfung der Wirksamkeit des Gesetzes. Zur Berechnung des gewünschten Klimaschutzeffektes ist zudem erforderlich, Angaben zu Brennstoffart und -einsatz zu erfassen.

Kleine KWK-Anlagen werden zur Verfahrensvereinfachung bei der Mitteilungspflicht privilegiert.
9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird das Wort „gelieferten“ durch das Wort „ausgespeisten" ersetzt.

b) In Absatz 7 werden Satz 2 und 3 wie folgt neu gefasst: „Für Letztverbraucher, deren Jahresverbrauch an einer Abnahmestelle mehr als 100 000 Kilowattstunden beträgt, darf sich das Netznutzungsentgelt für über 100 000 Kilowattstunden hinausgehende Strombezüge aus dem Netz für die allgemeine Versorgung an dieser Abnahmestelle höchstens um 0,05 Cent pro Kilowattstunde erhöhen. Sind Letztverbraucher Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, deren Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr vier Prozent des Umsatzes überstiegen, darf sich das Netznutzungsentgelt für über 100 000 Kilowattstunden hinausgehende Lieferungen höchstens um die Hälfte des Betrages nach Satz 2 erhöhen.“

c) In Absatz 7 Satz 4 wird das Wort „Bruttoproduktionswert“ durch das Wort „Umsatz“ ersetzt.

d) In Absatz 7 wird nach Satz 4 folgender Satz eingefügt: "Die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für Unternehmen des schienengebundenen Verkehrs sowie Eisenbahninfrastrukturunternehmen; beim schienengebundenen Verkehr ist für die Zuordnung zum Übertragungsnetzbereich auf die Einspeisestelle in das Bahnstromnetz bzw. die Unterwerke abzustellen.“

e) Der bisherige Satz 5 wird Satz 6.

Begründung: 

Die differenzierte Kostenwälzung in Absatz 7 Satz 2 und 3 soll sicherstellen, dass keine unbillige Belastung stromintensiver Abnehmer erfolgt. Zugleich sollen aber auch die Haushaltskunden nicht unverhältnismässig an den Kosten beteiligt werden.

Die zweite Differenzierungsstufe der Kostenwälzung soll die im besonderen internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmen des produzierenden Gewerbes vor Standortnachteilen schützen. 

Die Umstellung von Bruttoproduktionswert auf Umsatz dient der Klarstellung des Gewollten.

Die Einfügung des neuen Satzes 5 in Absatz 7 soll gewährleisten, dass der besonders umweltfreundliche, aber stromintensive Verkehrsträger Bahn durch das Gesetz nicht unbillig belastet wird.

10. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift zu § 12 wird wie folgt neu gefasst: „Gemeinsame Zwischenüberprüfung, Übergangsregelung“.

b) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:  „(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie führt Ende 2004 gemeinsam mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit unter Mitwirkung von Verbänden der deutschen Wirtschaft und Energiewirtschaft unter Berücksichtigung bereits eingetretener und sich abzeichnender Entwicklungen bei der KWK-Stromerzeugung eine Zwischenüberprüfung über die Erreichung der in § 1 Abs. 1 für 2005 und 2010 genannten Ziele, über die Entwicklung der Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Betrieb von KWK-Anlagen und über das Finanzvolumen durch. Sollten nach dem Ergebnis der Zwischenüberprüfung die genannten Ziele und Vorgaben nicht erreicht werden, sind von der Bundesregierung geeignete Maßnahmen zur Zielerreichung vorzuschlagen.“

c) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: „(2) Vergütungs- und Belastungsausgleichsansprüche, die bis zum Außerkrafttreten des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes vom 12. Mai 2000 (BGBl. I S. 703) entstanden sind, dürfen noch bis zum 31. Dezember des darauf folgenden Jahres nach diesen Vorschriften erhoben werden.“

Begründung:

a)Redaktionelle Anpassung.

b)Die zeitnahe Überprüfung des Gesetzes ist mit Blick auf das Zwischenzieljahr 2005 unerlässlich, um ggf. Korrekturen mit Blick auf das Zieljahr 2010 zu ermöglichen. Dies gilt ebenfalls für die Einhaltung des Finanzvolumens. Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ist Teil eines Maßnahmenbündels, auf das sich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit der deutschen Wirtschaft in der Vereinbarung zur Minderung der CO2-Emissionen und der Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung in Ergänzung zur Klimavereinbarung vom 9. November 2000 geeinigt hat. Diese die Klimaschutzvereinbarung des Jahres 2000 ergänzende Vereinbarung enthält auch Bestimmungen zur Implementierung. Fragen der Durchführung und Auslegung der Vereinbarung sollen von dem um eine Vertretung der Energiewirtschaft erweiterten Beirat gemäß Ziffer VI der Vereinbarung vom 9. November 2000 geklärt werden. Begleitet wird die Umsetzung dieser Vereinbarung darüber hinaus durch ein kontinuierliches Monitoring durch ein unabhängiges Wirtschaftswissenschaftliches Institut in direkter Verbindung mit dem Monitoring für die Klimaschutzvereinbarung vom 9. November 2000. Für Ende 2004 ist eine gemeinsame Zwischenüberprüfung vorgesehen. Sollte aufgrund dieser Zwischenüberprüfung unter Berücksichtigung bereits eingetretener und sich abzeichnender weiterer Entwicklungen die Erreichung der für die Jahre 2005 und 2010 vereinbarten Ziele in Frage gestellt sein, wird die Bundesregierung danach unter Berücksichtigung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft am Standort Deutschland zum 1. Januar 2006 solche Maßnahmen ergreifen, die bewirken, dass die mit der Vereinbarung angestrebten CO2-Minderungen erreicht werden.

Im Rahmen dieser Zwischenüberprüfung wird auch überprüft, ob unter Berücksichtigung der Entwicklung der Primärenergieträgerkosten und der Strompreise Anpassungsbedarf in den Zuschlagssätzen für KWK-Strom besteht. Ferner wird geprüft werden, ob sich die Entwicklung der KWK-Strommengen und des daraus resultierenden Finanzvolumens innerhalb des vereinbarten Finanzrahmens von 4,448 Mrd. €, davon 1,534 Mrd. € für die KWK-Modernisierung und 358 Mio. € für die Begünstigung des Zubaus von kleinen KWK-Anlagen bis 2 MW elektrischer Leistung und Brennstoffzellenanlagen, bewegt oder ob hier Anpassungsbedarf bei den Zuschlagssätzen für KWK-Strom besteht.

c) Redaktionelle Anpassung der Übergangsregelung. 

11. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: „(1) Dieses Gesetz tritt am [ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft. Gleichzeitig tritt das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 12. Mai 2000 (BGBl. I S. 703) außer Kraft.“

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: „Für kleine KWK-Anlagen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 mit einer elektrischen Leistung bis einschließlich 50 Kilowatt, die bis zum 31. Dezember 2005 in Dauerbetrieb genommen worden sind, sowie für Brennstoffzellen-Anlagen nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, die vor dem Außerkrafttreten dieses Gesetzes in Dauerbetrieb genommen worden sind, ist das Gesetz weiter anzuwenden.“
 

Begründung:

Redaktionelle Anpassung
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